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RS OGH 1999/5/20 2Ob114/99z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1999

Norm

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Die Anfechtung der Herbeiführung der Aufrechnungslage nach § 31 Abs 1 Z 2 erster Fall KO hat zur Folge, daß der

Factor den Kaufpreis in die Masse zahlen und seine Forderung gegen den Kunden auf Rückzahlung des Vorschusses

als Konkursforderung geltend machen muss.
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